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RS OGH 1969/10/8 5N51/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1969

Norm

JN §21

Rechtssatz

Solange der, dem der Streit verkündet wurde, nicht dem Rechtsstreit als Nebenintervenient beigetreten ist, kann er

keinen Ablehnungsantrag stellen, weil er nicht am Verfahren beteiligt ist.
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